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unferer Lieferanten, bedEte eS both im oergangenen SOÎonat

Sftärj für fii| allein beinahe 80 % bet fcijmeijerifdjen
©efamtetnfubr. 2Bobl fplelen bei ben rohen unb glatten
SBaren auch grantreidb unb ©eulfcblanb in ber S3elie=

fetung eine gewiffe unb jwar bte ootberrfcbenbe VoKe;
allein bie öbtigen SBarentategorten übertreffen bie toben
unb glatten um ein 3Jlebrfac§e8, unb bomintert bie

engltfd^e Lieferung eben fojufagen ootlftänbig.

14. ®ie Küfer» unb Küblerwaren,
bie oorjugSwetfe ©egenfianb fdjweijerifdber ©jporttätig»
feit geworben finb, tönnen mit bei ber ©Infubr ihrer
geringfügigen ©rgebniffe wegen übergeben. ®ie ÉuSfubr
bat fid) mit einem ÜBert oon 115,000 gr. nidjt wefentlicb
oeränbert, ftebt fie bo| um nur 3000 gr. über bem

Vefultat be§ 33orjabreS. ®ie Stuëfubrgewicbie bagegen
oetjeiebnen eine 3unabme oon 2700 auf 3000 q. ®er
wic|tigfie ©jportartifel ift berjenige oon gäffern, für ben
in erfter State Spanien in grage fommt. gür anbete
Küfer» unb Küblerwaren finb aueb noeb ®änemarf unb
Uruguay gute Abnehmer, botb haben btefe Sporte nid)t
bie Vebeutung wie bei ben SluSfubren oon gäffern, bie

teilweife als ©egenbeftetlungen für SBetalieferungen in
grage fommen.

15. ®ie ®recbslerwareit.
Sie finb im Çinblict auf ©in» unb SluSfubr etn oöl»

liger ©egenfab ju ben fonft oerwanbten Küfer» unb
Küblerwaren; benn b^ï bomtniert wieber bie ©infubr,
wübrenb ber ©jport eine nur ganj untergeorbnete Stalte

fpielt. ®te ©Infubrwerte oetjeiebnen für bie VeriditSjett
174,000 gr., wübrenb fie in ber Vergtetdb§jett beS Vor»
jabreS 150,000 gr. erbrachen. ®te Söetfcbiebung ift
bemnaeß nid^t eine febr wefentlidbe. ®er wießtigfte $etl
beS Importes oon ®recbSterwaren finb immer noeb bie

^oljfpulen für bie ®ejtilmafdbinen. ®iefe bedten für jlcb
allein runb 70 % beS ®otaIimporteS oon ®re«bsler<
waren. ®te Lieferanten finb biet ®eutfd)lanb unb @ng=

lanb, unb jwar ift erftereS mit 50 unb lefctereS mit
30 % ber ®otalimporte oertreten, wübrenb fitb bte reft*
Heben Kontingente auf oerfdjtebene fefunbüte VejugS*
quellen oerteilen.

16. ®ie ältöbelinbuftrie.
3mmer mebr oerfcbie&t fleh biet bie Sage ju ©unften

beS Importes oon auSlänbif|en gabrifaten. ®aS jeigt
obne SBeitereS etn Vergletcß ber bieSfäbtigen mit ben
letitjübtigen Vefultaten, unb wenn wir weiter jurücE»

greifen, bann finben wir bie Veftätigung beS ©efagten
in allen früheren S8ericf)teti. SteuerblngS lonftatieren wir
ein 3unabme ber Importwerte oon 1,159,000 gr. auf
1,316,000 wübrenb bie SluSfubr oon 120,000 auf
nur noch 89,000 gr. abgenommen but. Vet ben glatten,
roben unb geleblten 2Jlö6eln fteben bie beutfeben unb
franjöflfcben Sieferungen im Vorbergrunb; bei ben ge=

feßnibten unb geftoeßenen SKöbeln bagegen bominiett ent»
fdßieben bie franjöfifcße Vrooenienj. Vet ben ©ißmöbeln
ferner fteben bie tfcßecßoflowatifcßen Kontingente im Vor»
bergrunb, bei ben gepolfterten SHöbetn enbllcß finb eS

wieberum beutfeße unb franjöfifcße Lieferungen, welche
unfern ©cßroeijermarEt beßerrfeßen.

17. SuruSartitel aus $olj
ftnb ebenfalls oorjugSweife ©egenftanb oon ©infubren.
Slucß biet war ebebem bie Sage eine ganj anbere unb
bie febwetjerifebe ©cßnibleret war im tluSlanb „große
Vtobe". 5ïber bas ift eS ja eben, baß auf allen biefen
©ebteten bte SDtobe bie Lage beßertfeßt, unb was man
nodj oor relatio furjer geit ju guten greifen jufammen»
taufte, barum tümmert ft<b beute fein SffienfdE) mehr, ©o
fommt eS, baß bte ©jçportwerte ber SujçuSartitel aus
#olj noch 89,000 gr. aufweifen, gegen atterbingS nur
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76,000 gr, in ber VergtetcßSjett beS Vorjahres, aber
mehreren $unbert Saufenb in ben VorîrtegSjeiten. ®ie
©infubr auSlünbifcber Konturrenjartifel bagegen erreicht
mit runb 180,000 bie lebijäßrige giffer unb bletbt auch
mit bem 3mportgewicßt oon 250 q auf bem Stioeau be»
3aßre8 1927. ®te SHrtitel in Vetbtabung mit Sejtil«
ftoffen werben jum allergrößten Seil oon granfteieb ge-
liefert, erteilt biefeS Lanb bodb eine Ouote oon 70 »/o

ber ©efamtbejüge. ®ie übrigen älrtifel oerteilen fidb ju
runb 50 »/o auf ®eutf<blanb, ju 30% auf granfretdb
unb ber 9teft wirb .oon oetfdbiebenen fefunbären SBejugS»

quellen bejogen, unter benen Qtalten unb gfapan am
meiften betoortreten. —y.

oott elefttnfdjett Leitungen
att ^Böfferücrforgungöanlagett.

(Ro**efponbet»j.)

3n ben Kretfen ber @(eftro=3nfiaHateure betriebt bte
unb ba nodb bte Infidbt, man bürfe ohne weiteres bte
äBaffertnftaÖationen als ©rbleitung benüben, Sdbon fett
fahren bat fidj ber ©orftanb beS ©cbweijer. SBereinS oon
®aS» unb SBafferfacbmännetn bagegen gewehrt, baß bieS

ohne 3uftimmung beS SBafferwerEeS gegeben bürfe. Qm
neueften ^Bulletin genannten SöeretnS wirb berietet, baß
als ©rgebniS jablteidber Unterbanblungen mit bem Star!»
ftrominfpeEtorat folgenbe §§ 22 unb 23 in bie 93orf<briften
beS ©cbweijerifdben ©leEtroteibnifdben iöeretnS betreffenb
©rfteHung, ^Betrieb unb gnftanbbaltung eleEtrifd^er $au8»
InftaÜationen aufgenommen würben: ^ w«;

§ 22. 3lnfcbluß an SOßafferleitungen bei 9ln
lagen bis ju 220 V gegen ©rbe;

1. ®er 3lnf|luß oon ©cbußerbleitungen an Sßaffer»
leitungen ift, wenn nid^t befonbere iöerbültniffe oorliegen,
im ©tnoernebmen mit ber betreffenben SGBerEoerwaltung,
in Anlagen bis ju etner Spannung oon 250 V gegen
©rbe grunbfäßH<b julüffig, fofern er bei ber ©betritt»
ftelle ber SBafferleitung in baS ©ebäube erfolgt.

2. 5Kur in SluSnabmefüllen Eann im ©inoerftänbntS
mit ber 9BafferwerEleitung ber 3lnf<|luß an bie ©lub»
erbletiung auch nach bem SBaffermeffer oorgenommen
werben, fofern bie ObergangfteUen ber SGBafferleitung,
bie Unterbrfidbe ber ffirbungen ober große SEBiberftünbe

jur golge haben tönnen, butdb befonbere überbrüctungen
gefiebert finb unb fofern bte in § 19 feftgefettfe Seit»
fübigEeit bauernb gewahrt bletbt. Siegen tn folgen
güllen.aBaffermeffer im ©tromîreiS einer an baS SBaffer»
leitungSneb angefdjloffenen ©rbleitung, fo finb biefe mit
einem Kupferbanb ober =®rabt oon mlnbeftenS 16 mm
Ouerfc^nitt fo ju überbrüdten, baß bte SBaffetmeffer ohne
Söfung ber überbrüdtung entfernt werben tönnen.

©rlüuterung: ®te SBenübung etner SBafferleltung
jum 3lnfcbluß einer ©rbleitung foH nur nach ootbetiger
Ülnjetge an bte Söafferwertoerwaltung unb im ©Inner»
nehmen mit btefer erfolgen. 3m -JticblelnigungSfaHe ent»

fdbetbet bt'ïôber eine oom ©dbweijerifdben SBeretn oon
@aS» unb SBafferfadbmännetn unb oom ©cßweijeriflen
©tetlrotedbnifcben Sßerein gemeinfam feftgefeßte ©teile,
©tatt ber oorberigen Stnjeigen tönnen auc| generelle
Vereinbarungen jwifeßen ©teltrijitätSmerfen unb SOBaffer»

werfunternebmungen, beren SeitungSnebe im gleichen
©ebtet oerlaufen, getroffen werben. ®er Veßb« beS

©tromoerteilungSnebeS haftet für auS ©rbungSanfchlüffen
entftebenben ®|aben gemäß gefebltdben Veftimmungen.

3m übrigen fei_ auf bte oom ©cbwetjerifdjjea Verein
oon ®aS» unb SEBafferfacbmünnern herausgegebenen Seit»
fäbe oom 1. 3Jtai 1925 für bte ©rftellung oon SBaffet»
InftaÜationen btngewiefen.
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unserer Lieferanten, deckte es doch im vergangenen Monat
März für sich allein beinahe 80 °/« der schweizerischen
Gesamteinfuhr. Wohl spielen bei den rohen und glatten
Waren auch Frankreich und Deutschland in der Belie-
ferung eine gewisse und zwar die vorherrschende Rolle;
allein die übrigen Warenkategorien übertreffen die rohen
und glatten um ein Mehrfaches, und hier dominiert die

englische Lieferung eben sozusagen vollständig.

14. Die Küfer- und Küblerwaren,
die vorzugsweise Gegenstand schweizerischer Exporttätig-
keit geworden sind, können wir bei der Einfuhr ihrer
geringfügigen Ergebnisse wegen übergehen. Die Ausfuhr
hat sich mit einem Wert von 115,000 Fr. nicht wesentlich
verändert, steht sie doch um nur 3000 Fr. über dem

Resultat des Vorjahres. Die Ausfuhrgewichte dagegen
verzeichnen eine Zunahme von 2700 auf 3000 q. Der
wichtigste Exportartikel ist derjenige von Fässern, für den
in erster Linie Spanien in Frage kommt. Für andere
Küfer- und Küblerwaren sind auch noch Dänemark und
Uruguay gute Abnehmer, doch haben diese Exporte nicht
die Bedeutung wie bei den Ausfuhren von Fässern, die

teilweise als Gegenbestellungen für Weinlieferungen in
Frage kommen.

15. Die Drechslerwaren.
Sie sind im Hinblick auf Ein- und Ausfuhr ein völ-

liger Gegensatz zu den sonst verwandten Küfer- und
Küblerwaren; denn hier dominiert wieder die Einfuhr,
während der Export eine nur ganz untergeordnete Rolle
spielt. Die Einfuhrwerte verzeichnen für die Berichtszeit
174,000 Fr., während sie in der Vergleichszeit des Vor-
jahres 150,000 Fr. erbrachten. Die Verschiebung ist
demnach nicht eine sehr wesentliche. Der wichtigste Teil
des Importes von Drechslerwaren sind immer noch die

Holzspulen für die Textilmaschinen. Diese decken für sich
allein rund 70°/« des Totalimportes von Drechsler-
waren. Die Lieferanten find hier Deutschland und Eng-
land, und zwar ist ersteres mit 50 und letzteres mit
30 »/« der Totalimporte vertreten, während sich die rest-
lichen Kontingente auf verschiedene sekundäre Bezugs-
quellen verteilen.

16. Die Möbelindustrie.
Immer mehr verschiebt sich hier die Lage zu Gunsten

des Importes von ausländischen Fabrikaten. Das zeigt
ohne Weiteres ein Vergleich der diesjährigen mit den
letztjährigen Resultaten, und wenn wir weiter zurück-
greifen, dann finden wir die Bestätigung des Gesagten
in allen früheren Berichten. Neuerdings konstatieren wir
ein Zunahme der Importwerte von 1,159,000 Fr. auf
1,316,000 Fr., während die Ausfuhr von 120.000 auf
nur noch 89,000 Fr. abgenommen hat. Bei den glatten,
rohen und gekehlten Möbeln stehen die deutschen und
französischen Lieferungen im Vordergrund; bei den ge-
schnitzten und gestochenen Möbeln dagegen dominiert ent-
schieden die französische Provenienz. Bei den Sitzmöbeln
ferner stehen die tschechoslowakischen Kontingente im Vor-
dergrund, bei den gepolsterten Möbeln endlich find es

wiederum deutsche und französische Lieferungen, welche
unsern Schweizermarkt beherrschen.

17. Luxusartikel aus Holz
sind ebenfalls vorzugsweise Gegenstand von Einfuhren.
Auch hier war ehedem die Lage eine ganz andere und
die schweizerische Schnitzlerei war im Ausland „große
Mode". Aber das ist es ja eben, daß auf allen diesen
Gebieten die Mode die Lage beherrscht, und was man
noch vor relativ kurzer Zeit zu guten Preisen zusammen-
kaufte, darum kümmert sich heute kein Mensch mehr. So
kommt es, daß die Exportwerte der Luxusartikel aus
Holz noch 89,000 Fr. aufweisen, gegen allerdings nur

76,000 Fr. in der Vergleichszett des Vorjahres, aber
mehreren Hundert Tausend in den Vorkriegszeiten. Die
Einfuhr ausländischer Konkurrenzartikel dagegen erreicht
mit rund 180,000 die letztjährige Ziffer und bleibt auch
mit dem Jmportgewicht von 250 q auf dem Niveau des
Jahres 1927. Die Artikel in Verbindung mit Textil-
stoffen werden zum allergrößten Teil von Frankreich ge-
liefert, erreicht dieses Land doch eine Quote von 70»/«
der Gesamtbezüge. Die übrigen Artikel verteilen sich zu
rund 50»/» auf Deutschland, zu 30°/« auf Frankreich
und der Rest wird.von verschiedenen sekundären Bezugs-
quellen bezogen, unter denen Italien und Japan am
meisten hervortreten. —7.

Anschluß von elektrischen Leitungen
an Wasserversorgungsanlagen.

(Korrespondenz.)

In den Kreisen der Elektro-Jnstallateure herrscht hie
und da noch die Ansicht, man dürfe ohne weiteres die

Wassertnstallationen als Erdleitung benützen. Schon seit

Jahren hat sich der Vorstand des Schweizer. Vereins von
Gas- und Wasserfachmännern dagegen gewehrt, daß dies
ohne Zustimmung des Wasserwerkes geschehen dürfe. Im
neuesten Bulletin genannten Vereins wird berichtet, daß
als Ergebnis zahlreicher Unterhandlungen mit dem Stark-
strominspektorat folgende 22 und 23 in die Vorschriften
des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins betreffend
Erstellung, Betrieb und Instandhaltung elektrischer Haus-
installationen aufgenommen wurden: â .^5«:

§ 22. Anschluß an Wasserleitungen bei An-
lagen bis zu 220 V gegen Erde.'

1. Der Anschluß von Schutzerdleitungen an Wasser-
leitungen ist, wenn nicht besondere Verhältnisse vorliegen,
im Einvernehmen mit der betreffenden Werkverwaltung,
in Anlagen bis zu einer Spannung von 250 V gegen
Erde grundsätzlich zulässig, sofern er bei der Eintritt-
stelle der Wasserleitung in das Gebäude erfolgt.

2. Nur in Ausnahmefällen kann im Einverständnis
mit der Wasserwerkleitung der Anschluß an die Schutz-
erdleitung auch nach dem Wassermesser vorgenommen
werden, sofern die übergangstellen der Wasserleitung,
die Unterbrüche der Erdungen oder große Widerstände
zur Folge haben können, durch besondere überbrückungen
gesichert sind und sofern die in § 19 festgesetzte Leit-
fähigkeit dauernd gewahrt bleibt. Liegen in solchen
Fällen.Wassermesser im Stromkreis einer an das Wasser-
leitungsnetz angeschlossenen Erdleitung, so sind diese mit
einem Kupferband oder -Draht von mindestens UK mm
Querschnitt so zu überbrücken, daß die Wassermesser ohne
Lösung der überbrückung entfernt werden können.

Erläuterung: Die Benützung einer Wasserleitung
zum Anschluß einer Erdleitung soll nur nach vorheriger
Anzeige an die Wasserwerkoerwaltung und im Einver-
nehmen mit dieser erfolgen. Im Nichteinigungsfalle ent-
scheidet hierüber eine vom Schweizerischen Verein von
Gas- und Wasserfachmännern und vom Schweizerischen
Elektrotechnischen Verein gemeinsam festgesetzte Stelle.
Statt der vorherigen Anzeigen können auch generelle
Vereinbarungen zwischen Elektrizitätswerken und Waffer-
Werkunternehmungen, deren Leitungsnetze im gleichen
Gebiet verlaufen, getroffen werden. Der Besitzer des
Stromverteilungsnetzes haftet für aus Erdungsanschlüssen
entstehenden Schaden gemäß gesetzlichen Bestimmungen.

Im übrigen sei auf die vom Schweizerischen Verein
von Gas- und Wasserfachmännern herausgegebenen Leit-
sätze vom 1. Mai 1925 für die Erstellung von Waffer-
installationen hingewiesen.



9h. 7 {Paffe. („IMfterbïatn ïô

§ 23. 9lnfAlufjanäBaffetleitungenbei2ln»
tûgen non unter 250 V gegen ©«be.

®d^u^etbleitnngen für Anlagen mit teeren lieber»
fpannungen als 250 V gegen ©rbe bürfen nur im @tn=

»ernebmen mit ber betreffenben SBafferwerfoerraaltung
au 9Bafferleltungen angefAIoffen merben.

Slnmetïung beS tBorftanbeS beS ©Ameise»
ïif^en SSereinS non ©aS-- nnb 3BafferfaA
wünnern:

©urA bi«fe Raffung beS § 23 wirb ben SBafferroerï'
oerroaltungen bie ÜJtögttAfelt gegeben, roenn fie [c^on fold^e
«Anwerbungen jnlaffen, fiA boA burA baS betreffenbe
®leftrijitStSmerî $aftpfüAtgarantten geben ju laffen, bte
non gall ju galt feftgelegt merben nnb über bie gefe^-
«Aen Seftimmnngen btnauSgeben ïônnen.

§ 24. 1. 3ÏCS ©leftroben ïônnen benufct merben:
a) Sffiafferleitnngen, bte im ©cbreiA »erlegt finb,

fofern fie nur auS SffietaUro^ren befielen nnb
niAt burA ifolierenbe ©töfje mitetnanber oer=
bunben finb;

b) äRetaüplatten, »bänber ober »robre im (SrbreiA
gemäfj § 25.

2. SBetben SÈafferlettungen aïs ©leïtroben benuWt,
to bût ber 9tnfAlufj an bte Rohrleitungen burA
"lemmen mit JeftfteltoortiAtung nnb ©iAerung gegen
ungewolltes Söfen ju erfolgen.
' ©rläuterung: SBeftnbet fiA in leiAt erreiAbarer

M3b« etne im (StbreiA liegenbe SBßafferlettung, fo ift biefe
ûw gleïtrobe im allgemeinen oorjujteben. ®er «fofAlufî
ûîï ©Anwerbung erfolgt am juoerläffigften unmittelbar
beim Eintritt ber SBafferlettung in baS ©ebäube.

©te 53efeftigung§fAellen ber ©rbflemmen foöen auS
"erjlnntem ftupferbleA »on mlnbeftenS 25 mm SBreite
ûnb 1 mm ©tärfe befteben unb nur an oorber forg»
Tjetia blanï gereinigte 3Bafferlettungen angelegt merben.
«rbïlemmen, bie AemifA«* Serftömng auSgefefct finb,
Men burA befonbere SUlafinabmen gefAü|t merben.
-ßetbinbungen im ©rbreiA ftnb naA gertigftetlnng mit
«wer roftfAüWenben SJiaffe anjuftreiAen unb mit geteerter
®bet afpbattterter Qute berart biAt ju umbüKen, bafj
«1« Moftangriff auSgefAIoffen ift.

&?et0fcf)reibett 9tr. 336
an bte

Sektionen bes SdjroeWer. ©ewerbeoerbanbes.

Söerte SöerbanbSmitgtteber!

SQMr laben ©te ein jur
or&entttcfyen Sa^te^etfammlung

"nfereS SöetbanbeS auf
^nwstag unb Sonntag Wen 23. unb 24. Sunt 1928

in «Utborf.
• ' ' ' *

£ajjeêoxbîtttng.
1. Stfcung: Sam«tag Den 23, ftunt 1928,

15 Uljr, im SeÖfptelWau«.
*• ©röffnungSmort beS ^räfibenten.
q* QabreSberiAt pro 1927.

• SabreSreAnungen pro 1927 (SöeriAt ber MeAnungS»
unb ©efAäftSprüfungSfommiffion).

• ;8eftimmung beS DrteS für bie Jubelfeier beS 50;

f. übrigen «JeftebenS beS ïïerbanbeS.
• ®lnnb ber ©etreibefrage. Qnitiatiobegebren unb

^otfAlag beS SöunbeSrateS für etne monopolfreie

a «öfung. (Referent: Rationalrat ©Airmer, ©t.@aüen.)
• Jrurfaalinitiatioe. (Referent: ®r. Miefen, ©ireï»

©r beS ©Ameijet. ^otelieroeretnS, Safel)

2. Sigung: Sonntag Den 24. Quni 1928,
morgen« 8V2 Übt, im ©ettfpielbau«.

7. SUlgemeineS über bie eibgenöffif Ae ©eroerbe*
gefeWgebung. (Referent: Rationalrat ®r. ©fAumi.)

8. ©AuW beS SReiftertitelS. (Referent: ®r. 2.
Sagianut, ißräfibent beS ©Amener, ^aumeifter'
»erbanbeS, BüriAO

9. iöorentmurf ju einem iöunbeSgefeW betreffenb
ben unlautern SBettbemerb. (Meferent: 9tatio=
nalrat ©r. ©b- Dblnga, ^üSnaAt/3öxiA-)

10. Slnträge ber ©eïtionen.
11. SöerfAiebeneS unb UnoorbergefebeneS.

•i.V * " *
* r v. /. •

^rogxautnt ber Sal)re§bexfammluttg.
©amôtag ben 23. ^nni:

33on morgens 11 Ubr an: ©mpfang ber ©elegterten
unb ©äfte. Söfung ber Quartier» unb ©eilnebmer*
farten unb ber SÄbjeiAen im Quartterbureau (©eUfptel-
bauS).

9 Ubr: ©iWung beS 3«ntraloorftanbeS im teUfpiel«
bauS (Steiner ©aal).

15 Ubr: töegtnn ber QabreSoetfammlung, 1. ©iWung
im ©ellfptelbaufe.

19 Ubr: MaAteffen in ben Quartiergaftböfen.
20V2 Ubr: UnterbaltungSabenb für bie ©elegterten, üln»

gebötigen unb ©üfte im ©eüfpielbaufe.

Sonntag ben 24. 3?unt:
8V2 Ubr: gortfeWung ber QabreSoerfammlung im ©eü»

fptelbaufe.
12 Ubr: ©anïett. Soïal mirb fpäter beïannt gegeben.

93on 15 Ubr an : 3luSflttge per luto InS ©ottbarbgeblet
ober Slaufenpa|.

3Rit freunbetbgenöffifAem ©ruf)

SAwetger. ©emerbeoerbanb :

©er tßräfibent: ®r. §. ©fAumt.
©te ©efretäre : |>. ©aleajji, ftütfpr.

©r. JR. 3faccarb.

ü«rbanfl$we$en.
SAmeisertfAet'3immermeifter»Slerbanb. ©ie orbent»

tiAe ©eneraloerfammlung ftnbet ftatt: Sonntag
ben 20. SR ai 1928, oormittagS 10.15 Ubr, im 3unft»
bauS „Sur Mleife" in 3öriA^

Sotcntafcl
f ©rnp flats, aBagnetraeiper in tCBorb (Sern),

ftarb am 8. SRai im 3Uter »on 54 Qabren.

f «lit äRalermetftcr «Hb. Steiger, MotfAaA-
tag ben 11. SRai ftarb an ben folgen eines ^erjan»
faüeS unerwartet rafA alt ÜMermelfier Sllb. ©teiger.
Qabrjebnte lang betrieb er mit fAönem ©rfolg ein SJtaler«

gefAäft, bas »or einigen Qabten auf einen fetner ©öbne
überging, ©anï fetner ©ûAtigïett unb 3u»erlSffigïett

G. Bopp & Co., Zürich'^-
Drahtgeflechte 4-u.ßeckig

Siebe, Sandgatter
Zaundrähte
Gitter aller Art

Fein-Metalltuch
für techn. Zwedre."®^

N,. Mnftr. sHW«iz. Hmîhw.Kelînng ?S

§ 23. AnschlußanWasserleitungenbeiAn-
lagen von unter 250 V gegen Erde.

Schutzerdleitungen für Anlagen mit höheren Nieder-
spannungen als 250 V gegen Erde dürfen nur im Ein-
vernehmen mit der betreffenden Wasserwerkverwaltung
an Wasferleitungen angeschlossen werden.

Anmerkung des Vorstandes des Schweize-
rischen Vereins von Gas- und Wasserfach-
Männern:

Durch, diese Fassang des H 23 wird den Wasserwerk-
Verwaltungen die Möglichkeit gegeben, wenn sie schon solche
Tchutzerdungen zulassen, sich doch durch das betreffende
Elektrizitätswerk Haftpflichtgarantien geben zu lassen, die
von Fall zu Fall festgelegt werden und über die gesetz-
lichen Bestimmungen hinausgehen können.

§ 24. 1. Als Elektroden können benutzt werden:
u) Wasserleitungen, die im Erdreich verlegt sind,

sofern sie nur aus Metallrohren bestehen und
nicht durch isolierende Stöße miteinander ver-
bunden sind;

k) Metallplatten, -bänder oder -röhre im Erdreich
gemäß § 25.

2. Werden Wasserleitungen als Elektroden benutzt,
w hat der Anschluß an die Rohrleitungen durch Erd-
'lemmen mit Feststellvorrichtung und Sicherung gegen
ungewolltes Lösen zu erfolgen.

Erläuterung: Befindet sich in leicht erreichbarer
"ähe eine im Erdreich liegende Wasserleitung, so ist diese
ms Elektrode im allgemeinen vorzuziehen. Der Anschluß
der Schutzerdung erfolgt am zuverlässigsten unmittelbar
beim Eintritt der Wasserleitung in das Gebäude.

Die Befestigungsschellen der Erdklemmen sollen aus
verzinntem Kupferblech von mindestens 25 mm Breite
und 1 mm Stärke bestehen und nur an vorher sorg-
Mg blank gereinigte Wasserleitungen angelegt werden.
Erdklemmen, die chemischer Zerstörung ausgesetzt sind,
Mllen durch besondere Maßnahmen geschützt werden.
Verbindungen im Erdreich sind nach Fertigstellung mit
einer rostschützenden Masse anzustreichen und mit geteerter
oder asphaltierter Jute derart dicht zu umhüllen, daß
ein Rostangriff ausgeschlossen ist.

Kreisschreiben Nr. 33k
an die

Sektionen des Schweizer. Sewerdeoerdondes.

Werte Verbandsmitglieder!

Wir laden Sie ein zur

ordentlichen Jahresversammlung
unseres Verbandes auf
^umstag und Sonntag den 23. und 24. Juni 1928

in Altdorf.

Tagesordnung-
l. Sitzung: SamStag den 23. Juni 1S28,

15 Uhr, im TellspielhauS.
Eröffnungswort des Präsidenten.

^ Jahresbericht pro 1927.
' Jahresrechnungen pro 1927 (Bericht der Rechnungs-

und Geschäftsprüfungskommission).
Bestimmung des Ortes für die Jubelfeier des 50-

Mrigen Bestehens des Verbandes.
' Aland der Getreidefrage. Jnitiativbegehren und

Borschlag des Bundesrates für eine monopolfrete

n Äsung. (Referent: Nationalrat Schirmer, St. Gallen.)
' Kursaalinitiatioe. (Referent: Dr. Riesen, Direk-

lor des Schweizer. Hoteliervereins, Basel.)

2. Sitzung: Sonntag den 24. Juni 1928,
morgens 8'/s Uhr, im TellspielhauS.

7. Allgemeines über die eidgenössische Gewerbe-
gesetzgebung. (Referent: Nationalrat Dr. Tschumi.)

8. Schutz des Meistertitels. (Referent: Dr. I. L.
Eagianut, Präsident des Schweizer. Baumeister-
Verbandes, Zürich.)

9. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz betreffend
den unlautern Wettbewerb. (Referent: Natio-
nalrat Dr. Th. Odtnga, Küsnacht/Zürich.)

10. Anträge der Sektionen.
11. Verschiedenes und Unvorhergesehenes.

3-

Programm der Jahresversammlung,
SamStag den 23. Juni:

Von morgens 11 Uhr an: Empfang der Delegierten
und Gäste. Lösung der Quartier- und Teilnehmer-
karten und der Abzeichen im Ouartierbureau (Tellsptel-
Hans).

9 Uhr: Sitzung des Zentralvorstandes im Tellspiel-
Haus (Kleiner Saal).

15 Uhr: Beginn der Jahresversammlung, 1. Sitzung
im Tellsptelhause.

19 Uhr: Nachtessen in den Quarttergasthöfen.
20Vs Uhr: Unterhaltungsabend für die Delegierten, An-

gehörigen und Gäste im Tellsptelhause.

Sonntag den 24. Juni:
8'/s Uhr: Fortsetzung der Jahresversammlung im Tell-

sptelhause.
12 Uhr: Bankett. Lokal wird später bekannt gegeben.

Von 15 Uhr an: Ausflüge per Auto ins Gotthardgebiet
oder Klausenpaß.

Mit freundeidgenössischem Gruß!

Schweizer. Gewerbeverband:
Der Präsident: Dr. H. Tschumi.
Die Sekretäre: H. Galeazzi, Fürspr.

Dr. R. Jaceard.

liîrbanâîmzen.
Schweizerischer Zimmermeister-Verband. Die ordent-

liche Generalversammlung findet statt: Sonntag
den 20. Mai 1928, vormittags 10.15 Uhr, im Zunft-
Haus „Zur Meise" in Zürich.

Sotentafel.
-Z- Ernst Kurz, Wagnermeister in Worb (Bern),

starb am 8. Mai im Alter von 54 Jahren.
5 Alt Malermeister Alb. Steiger, Rorschach. Frei-

tag den 11. Mai starb an den Folgen eines Herzan-
falles unerwartet rasch alt Malermeister Alb. Steiger.
Jahrzehnte lang betrieb er mit schönem Erfolg ein Maler-
geschäst, das vor einigen Jahren auf einen seiner Söhne
überging. Dank seiner Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit

o. kopp ä- co.,
vràtgekiecktet ii.SM

8iede, 8snÄgatter
Xnunàâkte
(litter aller H.rt

i?ein-tzlet»!ltuà
kür tsckn. Trvecke.^
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